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t. nngaben zur Geme

1.1. Lase im Raum

Die Stadt Bad Staffelstein liegt im Westen des Landkreises Lichtenfels, etwa acht Kilometer von
der Kreisstadt Lichtenfels entfernt. Das Gemeindegebiet liegt zwischen 252 Metern überNN
(Main an der Grenze zu Ebensfeld) und 539 Metern über NN (Staffelberg). Die Stadt besteht
aus dem Hauptort, den Pfarrdörfern Altenbanz, Frauendorf und Uetzing, den Kirchdörfern
Kümmersreuth, Loffeld, Stublang und Wiesen, den Dörfern End, Gößmitz, Grundfeld, Hausen,
Horsdorf, Kaider, Nedensdorf, Neubanz, Püchitz, Romansthal, Schönbrunn, Schwabthal,
Serkendorf, Stadel, Unnersdorf, Unterzettlitz und Wolfsdorf, den Weilern Krögelhof, Tiefenthal,
Weisbrem und Zilgendorf, sowie den Einzeln Eichelsee, Forsthaus Banz, Neuhof, Oberau,
Rothhof und Voreichen, den Klostern Banz und Vierzehnheiligen und der Kurklinik Lautergrund.

1.2. Einwohnerzahl. Gemarkunosfläche

Das Gebiet der Stadt Bad Staffelstein umfasst 99,51 km' Die Einwohnerzahl stieg von 9.804
am27. Mai 1970 auf 9.883 am25. Mai 1987; von da an stieg die Bevölkerungszahl auf 10.610
am 31 . Dezember 1999. lm Jahr 201 1 lag die Bevölkerung bei 10.306 Personen am
31.Dezember. Aktuell liegt die Bevölkerungszahl bei 10.481 am 31. Dezember 2021.
Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von 105 Einwohnern pro km2
(Landkreis Lichtenfels 128, Regierungsbezirk Oberfranken 147, Freistaat Bayern 187).

1.3. Überörtliche Verkehrsanbindung

Die Stadt Bad Staffelstein ist mit eigenem Bahnhof an das Schienennetz für Personenverkehr
der Deutschen Bahn angeschlossen. (Bahnlinie HochstadUMarktzeuln - Breitengüßbach).
Öffentliche Bushaltestellen befindet sich in allen größeren Gemeindeteilen.

Straßenseitig wird Bad Staffelstein in erster Linie durch die Bundesautobahn A 73 Suhl -
Nürnberg erschlossen. Weitere wichtige Straßenverbindungen sind die Staatsstraßen von
Itzgrund über Bad Staffelstein nach Wattendorf und von Lichtenfels über Bad Staffelstein und
Ebensfeld nach Scheßlitz. Darüber hinaus sind noch die Kreisstraßen von Lichtenfels nach
Neubanz, von Weingarten nach Unnersdorf, von Nedensdorf über Wesen nach Döringstadt,
von Wiesen nach Unterzettli2, von Großheirath über Altenbanz und Stadel nach Neuhof, von
Grundfeld nach Vierzehnheiligen, von Stublang nach Uetzing und Serkendorf, und von
Frauendorf nach Kleukheim zu nennen.

Der nächstgelegenen Verkehrs-Flughäfen befindet sich in Hof-Pirk (Flughafen Hof-Plauen) und
Nürnberg, Entfernung jeweils etwa 70 Kilometer.

Z. Ziele unO Zwec*e

Gemäß $ 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen,
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
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ln Uetzing herrscht ein großer Bedarf an Wohnfläche, besonders in den letzten Jahren kamen
immer mehr Anfragen an die Stadt nach bebaubaren Grundstücken in erster Linie für
Wohnbebauung. Die Befriedigung der Nachfrage nach nachweislich dringenden Wohnbedarf ist
für die örtliche Gemeinschaft von erheblicher Bedeutung. Um den Nachfragen und somit auch
dem Allgemeinwohl in begrenztem und verträglichem Maß gerecht zu werden, hat der Stadtrat
in seiner Sitzung am 7. Dezember 2022 beschlossen, für das Gebiet einen Bebauungsplan
auLustellen. Das Verfahren wird im Regelverfahren durchgeführt.

ln nenentwicklu ngsbedarf :

Es liegt in erster Linie im lnteresse der Stadt, zunächst Baulücken oder Leerstände als Bauland
zu nu2en, um zusätzliche lnvestitionen in die lnfrastruktur zu vermeiden. Die Stadt ist seit
Jahren bestrebt, mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln Strategien und
Gestaltungsplanungen vorzunehmen und umzusetzen, um die lnnenstadt attraktiver zu
machen.
Dabei sind unter anderem die Sonderprogramme Stadtumbau West, Ort schafft Mitte, Ort
schaft Mitte Phase 2 sowie die Förderoffensive Nordostbayern zu nennen. ln all diesen
Programmen war und ist die Stadt in nicht unerheblichem Umfang tätig.

lm Bereich des Bebauungsplanes,,Am Hochgericht" (rechtskräftig seit 1964) sind keine
Baulücken vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Südwestlich der Angerstraße" (rechtskräftig seit 1972)
stehen noch drei Baurechte zurVerfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Pferdsfelder Weg" (rechtskräftig seit 1976) sind keine
Baulücken vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Südwestlich der Angerstraße ll (rechtskräftig seit 1980)
stehen noch fünf Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Angersiedlung lll" (rechtskräftig seit 1984) sind keine
Baulücken vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Angersiedlung lV" (rechtskräftig seit 1982) sind keine
Baulücken vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Pferdsfelder Weg/Schü2enweg" (rechtskräftig seit 1988)
befinden sich noch unbebaute Flächen. Diese grenzen jedoch unmittelbar an das bestehende
Fachmarktzentrum an der Bamberger Straße und werden mittel- und langfristig weiter
landwirtschaftlich genutzt.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Schönbrunner Weg" (rechtskräftig seit 1989) sind keine
Baulücken vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Bischof-von-Dinkel-Straße" (rechtskräftig seit '1999) stehen
noch drei Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Angersiedlung V" (rechtskräftig seit 2000) ist eine Baulücke
vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes/der Einbeziehungssatzung ,,Hirtengasse" (rechtskräftig seit
2000) sind derzeit noch 26 Bauparzellen unbelegt, die Grundstücke sind jedoch verkauft und
werden in den nächsten Jahren bebaut werden.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Obere Gartenstraße" (rechtskräftig seit 2011)stehen noch
fünf Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Alte Gärtnerei - Sonnensiedlung" (rechtskräftig seit 2013)
stehen keine Baurechte mehr zur Verfügung.
lm Bereich der Einbeziehungssatzung,,An der Unterzettlitzer Straße" (rechtskräftig seit 2019)
steht kein Baurecht mehr zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Am Melm" in Altenbanz (rechtskräftig seit 2017) sind noch
drei Baulücken vorhanden. Das Gebiet ist allerdings noch nicht erschlossen.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Frauendorf-Süd" (rechtskräftig seit 2006) steht noch ein
Baurecht zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Linsenbühl" in Uetzing (rechtskräftig seit 1992) stehen noch
drei Baurechte zur Verfügung.
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lm Bereich des Bebauungsplanes,,Am Theisenort" in Uetzing (rechtskräftig seit 2019) stehen
noch sieben Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich der Einbeziehungssatzung Kümmersreuth (rechtskräftig seit 2014) stehen noch fünf
Baurechte zur Verfügung. Das Gebiet ist allerdings noch nicht erschlossen.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Loffeld" (rechtskräftig seit 1976) stehen noch acht Baurechte
zur Verfügung. Das Gebiet ist allerdings teilweise noch nicht erschlossen.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Loffeld-West, Teil 1" (rechtskräftig seit2006) steht noch ein
Baurecht zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Jägerfeld" in Wiesen (rechtskräftig seit 1976) stehen noch
sieben Baurechte zur Verfügung. Das Gebiet ist allerdings teilweise noch nicht erschlossen.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Döringstadter Straße" in Wesen (rechtskräftig seit 2000)
stehen noch acht Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Feldlein" in Grundfeld (rechtskräftig seit 1983) stehen noch
zwei Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich der Einbeziehungssatzung ,,Peuntweg" in Horsdorf (rechtskräftig seit 2017) stehen
noch vier Baurechte zur Verfügung. Das Gebiet ist allerdings noch nicht erschlossen.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Ostrandgebiet" in Nedensdorf (rechtskräftig seit 1972)
stehen noch vier Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Mühlanger, Teil 1" in Unnersdorf (rechtskräftig seit 1970)
steht noch ein Baurecht zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Mühlanger, Teil 2" in Unnersdorf (rechtskräftig seit 1977)
sind keine Baulücken vorhanden.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Mühlanger, Teil 3" in Unnersdorf (rechtskräftig seit 1989)
stehen noch drei Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich der Ortsranderschließung ,,Untezettlitz-Ost" (rechtskräftig seit 1970) stehen noch
neun Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes,,Unterzettli2-Süd" (rechtskräftig seit 2001) stehen noch acht
Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes "Am Stadtweg"" in Unterzettlitz (rechtskräftig seit 2018)
stehen noch 22 Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich des Bebauungsplanes ,,Unterzettlitz-Nord" (rechtskräftig seit 2020) stehen noch
16 Baurechte zur Verfügung. Das Gebiet ist allerdings noch nicht erschlossen.
lm Bereich der Einbeziehungssa2ung,,Am Pilgerweg" in Wolfsdorf (rechtskräftig seit 2019)
stehen noch sieben Baurechte zur Verfügung.
lm Bereich der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung,,Heckenweg" in Wolfsdorf
(rechtskräftig seit 2019) stehen noch vier Baurechte zur Verfügung.

Strukturdaten:

Einwohnerzahl der Stadt:
10.481am 31 .12.2021

Einwohnerentwicklung der Stadt der letzten zehn Jahre: ln den letzten zehn Jahren stiegen
die Bevölkerungszahlen von 10.306 im Jahr 2011 aul 10.481 im Jahr 2021. Daraus ergibt sich
ein Bevölkerungswachstum von 175 Personen.

Einwohnezahl gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung des LfStat für das Zieljahr
der
Planung:
Ausgehend von einem Zeitraum der nächsten zehn Jahre wird für Bad Staffelstein eine
Einwohnerzahlvon 10.200 prognostiziert, somit rund 280 Personen weniger als heute.

Bevölkerungsprognose des Landkreises: Der Landkreis Lichtenfels weist 2021 eine
Einwohnezahl von 66.741 auf. Für 2030 wird eine Bevölkerungszahl von 66.700 prognostiziert,
somit ein minimaler Rückgang um rund 40 Personen.
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Durchschnittliche Haushaltsgröße: Die Anzahl der Einwohner in Bad Staffelstein lag im Jahr
2020 bei 10.474. Einwohnern, die Zahl der Wohnungen lag im Jahr 2020 bei 5.439.

Bei einer Einwohnezahl von 10.474 ergibt sich somit eine durchschnittliche Haushaltsgröße
von 1,93 Personen.

Einstufung im Zentrale-Orte-System:
Gemäß Regionalplan Oberfranken-West (4) ist Bad Staffelstein als Mittelzentrum eingestuft

Gebietskategorie gemäß LEP: Der Bereich um Bad Staffelstein gehört nach dem
Landesentwicklungsprogramm 2020 (LEP 2020) zum ländlichen Raum mit besonderem
Handlungsbedarf. Den Teilräumen mit besonderem Handlungsbedarf wird bei einschlägigen
staatlichen Aktivitäten zur Gewährung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Vorrang eingeräumt. Der räumliche Umgriff des Raums mit besonderem Handlungsbedarf bildet
die Kernkulisse für einschlägige staatliche Planungen und Maßnahmen sowie für Förderungen.

Verkehrsanbindung: Die Stadt Bad Staffelstein ist mit eigenem Bahnhof an das Schienennetz
für Personenverkehr der Deutschen Bahn angeschlossen. (Bahnlinie HochstadVMark2euln -
Breitengüßbach). Öffentliche Bushaltestellen befindet sich in allen größeren Gemeindeteilen.

Straßenseitig wird Bad Staffelstein in erster Linie durch die Bundesautobahn A 73 Suhl -
Nürnberg erschlossen. Weitere wichtige Straßenverbindungen sind die Staatsstraßen von
Itzgrund über Bad Staffelstein nach Wattendorf und von Lichtenfels über Bad Staffelstein und
Ebensfeld nach Scheßlitz. Darüber hinaus sind noch die Kreisstraßen von Lichtenfels nach
Neubanz, von Weingarten nach Unnersdorf, von Nedensdorf über Wiesen nach Döringstadt,
von Wiesen nach Unterzettlitz, von Großheirath über Altenbanz und Stadel nach Neuhof, von
Grundfeld nach Viezehnheiligen, von Stublang nach Uetzing und Serkendorf, und von
Frauendorf nach Kleukheim zu nennen.

Der nächstgelegenen Verkehrs-Flughäfen befindet sich in Hof-Pirk (Flughafen Hof-Plauen) und
Nürnberg, Entfernung jeweils etwa 70 Kilometer.

Wirtschaftliche Entwicklungsdynamik der Gemeinde, des Landkreises und der Region:

Folgende Branchen sind in Bad Staffelstein und im Landkreis Lichtenfels ansässig:
Automobilindustrie, Neue Werkstoffe, insbesondere Kunststoff, Mechatronik, Robotik, Effiziente
Produktionssysteme, Nanotechnologie, lnformations- und Kommunikationstechnik,
Umwelttechnologie, Textil, Keramik, Glas, Maschinen- und Anlagenbau, Design, Möbelindustrie,
Gesundheit, Wellness und Tourismus.

Bad Staffelsteins Wirtschaftsstruktur wird vom Dienstleistungssektor geprägt. 71% der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind in diesem tätig. Die hohe Bedeutung des
Dienstleistungssektors ist vorranging auf das Vorhandensein der Einrichtungen im
Gesundheitswesen zurückzuführen (Obermain Therme, Kliniken, Kur- und
Rehabilitationszentren). Auch tragen die Dienstleistungen im Gastgewerbe und im Tourismus
zur Schwerpunktse2ung der Wirtschaftsstruktur bei. Somit ist Bad Staffelstein stark von diesem
Sektor abhängig

lm Zukunftsatlas 2022 belegt der Landkreis Lichtenfels den Platz 230 von 400 Landkreisen in
Deutschland. Der Zukunftsatlas zeigt die Zukunftschancen und -risiken der Regionen im
Deutschlandvergleich auf. Die Grundlage bilden die makro- und sozioökonomischen
lndikatoren, für den Landkreis Lichtenfels wird die Chancen/Risiken Abwägung als
ausgeglichen dargestellt.
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Der Landkreis Lichtenfels ist das deutsche Korbmachezentrum und gemeinsam mit dem
Landkreis Coburg das Zentrum der deutschen Polstermöbelindustrie. Wichtigster Arbeitgeber ist
d ie Kfz-Zu lieferindustrie.

Bestehende Flächenpotenziale in der planenden Gemeinde:

lm Flächennutzungsplan dargestellte Flächen, für die kein Bebauungsplan besteht:

lm Bereich der Stadt sind im Flächennu2ungsplan keine relevanten Flächen dargestellt, für die
mittelfristig ein Bebauungsplan erstellt werden soll.

Unbebaute Flächen, für die Baurecht besteht:
Uetzing besitzt zwei rechtskräftige Bebauungspläne, welche bislang erst teilweise umgesetzt
wurden. Der Plan Uetzing -Am Theisenort, wurde im Jahr2019 festgese2t und die Bebauung
des Gebiets befindet sich gerade in der Umsetzung. Der Bebauungsplan Linsenbühl-Uetzing-
Bad Staffelstein ist aus dem Jahr 1992.

Baulücken, Brachen und Konversionsflächen im unbeplanten lnnenbereich:
Unter dem Punkt ,,lnnenentwicklungspotenziale" wurde bereits dargelegt, welche Maßnahmen
die Stadt in den letzten Jahrzehnten durchgeführt hat, um Baulücken im lnnenbereich zu
schließen.

Möglichkeiten der Nutzung leerstehender, un- und untergenutzter Grundstücke: Auch zu
dieser Thematik wurde im Punkt ,,lnnenentwicklungspotenziale" ausgeführt, dass die Stadt
zahlreiche Umnutzungen leerstehender Gebäude erfolgreich umsetzen konnte und diesen Weg
auch konsequent weiterverfolgen wird. lm Rahmen des integrierten städtebaulichen
Entwicklungskonzeptes wurde ein Stadtumbaumanagement zur Betreuung der
Stadtumbaumaßnahmen mit koordinierenden Aufgaben in der Wirtschaftsförderung und im
Tou rismusmanagement ein gerichtet.

Möglichkeiten der Nachverdichtung bereits bebauter Flächen:
Der Stadtkern von Bad Staffelstein ist bereits sehr eng bebaut. Ein relevantes
Nachverdichtungspotenzial ist nicht gegeben.

Ermittluno des Woh arfs:

Natürliche Bevölkerungsentwicklung: Gemäß den statistischen Daten ist die
Bevölkerungsentwicklung in Bad Staffelstein seit 2000 rückläufig. Die Anzahl der Gestorbenen
übersteigt die Anzahl der Geborenen dauerhaft.

Zu- und Abwanderung: Das Wanderungssaldo ist mit geringfügigen Ausnahmen seit den
1985er Jahren positiv, so dass die Anzahl der Zuzüge die der Wegzüge übersteigt, womit die
negative natürliche Bevölkerungsentwicklung ausgeglichen werden kann. Seit 2014 ist jährlich
ein Anstieg der Bevölkerungszahlen zu verzeichnen.

Bedarf aus der Bevölkerungsentwicklung:
Bei steigender Bevölkerung besteht im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung ein erhöhter
Bedarf für Wohnbauflächen.

Nicht ausgeglichener Wohnungsmarkt: Das bedeutet, dass zwar rechnerisch ausreichend
Wohnraum in einer Kommune zur Verfügung steht, dieser Wohnraum aber nicht der Nachfrage
entspricht, weil beispielsweise keine kleineren Wohnungen für Singles, Studenten oder
Senioren zur Verfügung stehen oder preiswerter Wohnraum für junge Familien. Dieser Bedarf
kann im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens nicht ermittelt werden, jedoch kann davon
ausgegangen werden, dass ein solcher Bedarf in manchen Segmenten besteht.
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Bauliche Dichte: Die Gemeinde beabsichtigt, die Bebauung in bestimmten Bereichen des
Gemeindegebietes durch zusätzliche Wohnungen zu verdichten. Somit entsteht ein
zusätzliches Angebot an Wohnflächen.

Grundsä2lich ist fes2uhalten, dass in der Stadt Bad Staffelstein seit Jahren erfolgreich
versucht wird, lnnenentwicklungspotenziale zLt nutzen, Leerstände zu beseitigen und
innerstädtisch attraktiven Wohnraum zu schaffen" Dies ist jedoch ein langwieriger Prozess, weil
sich die meisten Objekte in Privatbesitz befinden und seitens der Eigentümer nicht immer die
Bereitschaft nach Veränderung besteht. Gleiches gilt sinngemäß für freie Baugrundstücke
innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne und Satzungen. Diese Planwerke sind teilweise
zwanzig Jahre und älter und zur damaligen Zeit wurde nicht nur in Bad Staffelstein, sondern
auch in den meisten anderen Kommunen Baurecht für Flächen geschaffen, die sich nicht im
Eigentum der Kommune befanden. Somit besteht im Nachhinein keine Zugriffsmöglichkeit auf
solche freien Baugrundstücke, sondern es gibt nur die Möglichkeit den Dialog mit den
Eigentümern zu führen und solche Grundstücke an Bauwillige zu vermitteln. Um diese
Entwicklung zu verhindern, wird für die vorliegende Planung im Kaufuertrag eine
Bauverpflichtung festgese2t, um eine Bebauung in angemessener Zeit sicherstellen zu können.
Die Eigentümer unbebauter Grundstücke werden turnusmäßig alle zwei Jahre von der Stadt
Bad Staffelstein angeschrieben. Die Stadt betreibt auch keine Bevorratung von
Baugrundstücken und stellt Bebauungspläne nur bei entsprechendem Bedarf auf.

Auflockerungsbedarf:
Wie bereits oben ausgeführt, liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße in der Stadt Bad
Staffelstein bei 1,93 Personen. ln Deutschland leben im Durchschnitt zwei Personen in einem
Haushalt. Somit besteht für die Stadt kein Auflockerungsbedarf.

Ersatzbedarf:
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in einer Kommune pro Jahr 0,5 % der bestehenden
Wohnungen abgehen, weil die Gebäude nicht mehr bewohnbar sind oder nicht mehr saniert
werden können. Bei 5.439 Wohnungen in Bad Staffelstein sind dies im Jahr rund 27
Wohnungen, in zehn Jahren somit 270 Wohnungen. Bei einer Wohnfläche von 100 m" ergibt
sich somit ein Ersatzbedarf von 27 .000 m2.

Somit besteht für die Stadt Bad Staffelstein in den nächsten zehn Jahren ein Bedarf von
27.00O m2 Wohnbaufläche. ln den genannten Bebauungsplänen stehen noch 159 bebaubare
Grundstücke zur Verfügung, somit eine Wohnbaufläche von 15.900 m2. Damit verbleibt ein
Bedarf von 11.100 m'Wohnbaufläche in den nächsten zehn Jahren. Mit dem Vorhaben
entstehen im Bereich des Allgemeinen Wohngebiets insgesamt sieben neue Bauparzellen.
Rechnet man pro Pazelle eine Wohnfläche von rund 100 m'z, entstehen neue Wohnflächen von
insgesamt rund 700 m", insgesamt also rund 6,3 % des Bedarfs.

Abschätzung der Folgekosten einer Bauleitplanung:
Die Stadt Bad Staffelstein ist sich bewusst, dass mit der Neuausweisung des Baugebiets ,,Am
Kapellenberg" Folgekosten verbunden sind, die durch den Unterhalt der neu zu erstellenden
Erschließungsanlagen hervorgerufen werden. Dazu bestehen jedoch aus Sicht der Stadt keine
Alternativen, sofern der über die letzten zehn Jahre anhaltende Bevölkerungszuwachs
aufgehalten werden soll. Derzeit gehen ständig Anfragen nach Bauplätzen bei der
Stadtvenraltung ein, die in den seltensten Fällen umgesetzt werden können, weil
entsprechende Flächen fehlen. Aus diesem Grund hat sich die Stadt entschlossen, das Gebiet
in Uetzing umzusetzen. ln erster Linie soll Bauwilligen aus der Stadt die Möglichkeit gegeben
werden, sich langfristig im Stadtgebiet anzusiedeln und somit einen Wegzug zu verhindern.

Baupflicht:
Da die Grundstücke der Stadt Bad Staffelstein gehören, wird in die Kaufuerträge eine Baupflicht
eingetragen.
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Die Vergabe der Grundstücke erfolgt nach den ,,Allgemeinen Richtlinien für die Vergabe der
Bauplätze im Baugebiet,Am Kapellenberg' der Stadt Bad Staffelstein vom 28. Mär22023.

3-lnftastru-ktur

1. Entwässeru

Die Abwasserentsorgung in Uetzing erfolgt im Trennsystem. Anfallendes Abwasser wird in den
bestehenden Schmu2wasserkanal eingeleitet und der Kläranlage der Stadt Bad Staffelstein
zugeführt.
Die zwei nächstgelegenen Anschlussmöglichkeiten für den Anschluss an den
Schmutzwasserkanal liegen in der Heugasse sowie in der östlich gelegenen Straße ,,Am
Kapellenberg".
ln der Heugasse liegt ein Schmu2wasserkanal DN 150 PVC, in der Straße,,Am Kapellenberg"
ein Schmutzwasserkanal DN 150 PVCU. Beide bestehende Kanäle sind ausreichend
dimensioniert für den Anschluss der sieben Wohngebäude.
lm Kapellenweg liegt ein Regenwasserkanal DN 300 Beton.
Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen sowie der dezentralen
Niederschlagswasserbeseitigung und Regenwasserbewirtschaftung sollten soweit möglich
berücksichtigt werden. Grundsä2lich soll das Oberflächenwasser von den Dachflächen
möglichst auf den Grundstücken gesammelt und als Brauchwasser genu2t, das
Überlaufiarasser über einen Sickerschacht dem Untergrund zugeführt werden. Das
Niederschlagswasser von Straßenflächen und befestigten Grundstücksflächen wird, sofern es
nicht auf den Grundstücken versickert, in die bestehenden Regenwasserkanäle eingeleitet, die
zur Döberten entwässern.

Auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Vorgaben der zugehörigen
Technischen Regel (TrenGW, TrenOG)sowie die Regelwerke DWA-Merkblatt M 153 und DWA-
Arbeitsblatt A 138 wird veruviesen.

3.2. Wasserversorgunq

Das Gebiet ist an die Wasserversorgunganlagen der Stadt Bad Staffelstein angeschlossen.
Trinkwasserversorgung und Löschwasserbereitstellung können aus dem öffentlichen Netz
gedeckt werden.

Eine Löschwasserversorgung von 48 m2 über eine Löschzeit von zwei Stunden kann
gewährleistet werden. Bei gleichzeitiger Benutzung von mehreren Hydranten muss mindestens
ein Förderstrom von 600 Litern pro Minute bei einem Fließdruck von mindestens 1,5 bar je
Hydrant vorhanden sein.
Das Hydrantennek ist nach dem neuesten Stand der DVGWArbeitsblätterW313, W331 und
W405 auszubauen. Es sollten nur Überflurhydranten veruvendet werden. ln höchstens
120 Metern Abstand zu den Gebäudezugängen sowie zueinander müssen Hydranten sicher
erreicht werden können. Hydranten müssen mindestens drei Meter von Gebäuden sowie von
Zu- und Ausfahrten entfernt sein. Es ist zweckmäßig, Hydranten möglichst im Bereich neben
den Verkehrsflächen oder auf Grünflächen einzubauen.
Die Zufahrten sind so auszubauen, dass sie den Forderungen des Brandschutzes genügen.

3.3. Gasversorqunq

lnformationen über Erdgasleitungen sind noch nicht bekannt.
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Bei geplanten Tiefbaumaßnahmen in der Nähe der Leitung ist vor Baubeginn eine Einweisung
auf die genaue Lage der Gasleitung anzufordern. Freigelegte Gasleitungen dürfen erst dann
wieder verfüllt werden, nachdem das Bayernwerk diese auf Beschädigungen überprüft hat. Der
Schutzzonenbereich beträgt je drei Meter beiderseits der Trassenachse. Pläne für Bau- und
Bepflanzungsvorhaben jeder Art im Bereich der Schutzzone sind dem Bayernwerk zur
Stellungnahme vorzulegen.

3.4. Energieversorgunq

Die Versorgung des Gebietes mit elektrischer Energie erfolgt durch die Bayernwerk Netz GmbH
mit in nerhalb öffentlicher Verkeh rsflächen verlegter Elektroleitu ngen.

3.5. Telekommunikation

Das Gebiet ist an das Netz der Deutschen Telekom angeschlossen

a-Hvdrolosle

4.1. Gewässer

Es befinden sich keine fließenden oder stehenden Gewässer im näheren Umkreis um das
Planungsgebiet.

4.2. Grundwasser

Die Übersichtbodenkarte von Bayern 1.25.000 weist für das Planungsgebiet fast ausschließlich
Braunerden aus. Die vorkommenden Gesteine sind vor allem Sandsteine. Die
ingenieurgeologische Karte von Bayern 1:25.000 bescheinigt eine hohe mittlere Tragfähigkeit
und verweist darauf, dass der Baugrund veruvitterungsempfindlich, oberflächennah oft verwittert
und entfestigt ist.
Aufgrund der vorhandenen Böden, der Topographie und der Entfernung zu fließenden oder
stehenden Gewässern ist nicht von hohen Grundwasserständen auszugehen.

Sollte beabsichtigt sein, den häuslichen Wärmebedarf über geothermische Anlagen
sicherzustellen, wird auf eine wasserrechtliche Anzeige- und Genehmigungspflicht hingewiesen.

4.3. U berschwemmunqsgebiet

Das Gebiet liegt außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsgebieten,
Hochwassergefahrenflächen und wassersensiblen Bereichen.
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4.4. Wasserschutzqebiete

Das Bauvorhaben liegt außerhalb festgesetzter oder vorgeschlagener Wasserschutzgebiete
und auch außerhalb von wasserwirtschaftlichen Vorbehalts- oder Vorrangflächen.

S. Untergrundverh

Das Planungsgebiet gehört naturräumlich zur Naturraum-Haupteinheit Fränkische Alb (D61)
und liegt in der Naturraum-Einheit Nördliche Frankenalb (080).

Geologisch liegt das Gebiet im Bereich der Eisensandstein-Formation aus der Braunjura-
Gruppe.

Der Vorhabenbereich liegt außerhalb bekannter Altlastenflächen. Schadensfälle aus Lagerung
und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind im betroffenen Gebiet ebenfalls nicht
bekannt.

Die Untere Abfallbehörde am Landratsamt Lichtenfels ist umgehend zu informieren, falls
Bodenverunreinigungen oder Auffüllmaterialien festgestellt werden. Es wird auf den
,,Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten,
bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren" der ARGEBAU, der mit StMIS vom
18. April2002, k.ll85-4611.110-007191, in Bayern verbindlich eingeführtwurde, hingewiesen.

Bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben mit Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz
des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Venruertung des
Bodenmaterials die einschlägigen Vorgaben entsprechend zu berücksichtigen.

e. gelange des Umwe

6.1. Einwirkunqen aus landwirtschaftlicher Nutzung

Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen sowie Erschütterungen, die vom ordnungsgemäßen
landwirtschaftlichen Betrieb hervorgerufen werden, sind von den Anliegern hinzunehmen.

6.2. lmmissionsschutz

Einwirkungen aus landwirtschaftlicher Nutzung: Siehe vorheriger Punkt.

lmmissionen durch Gewerbelärm: lm Stadtteil Uetzing befindet sich kein emissionsrelevantes
Gewerbe, der Dolomitbruch östlich Uetzing ist über zwei Kilometer entfernt. Somit kann davon
ausgegangen werden, dass die maßgeblichen lmmissionsrichtwerte eingehalten werden.

Verkehrslärm: Die Kreisstraße LIF 16 liegt fast 400 Meter vom Planungsgebiet entfernt. Es ist
daher nicht von einer Überschreitung der lmmissionsrichtwerte auszugehen.
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6.3. Landschafts- und Naturschutz

Erhaltenswerter Gehölzbestand befindet sich entlang der Heugasse, im Westen des
Planungsgebiets. Es handelt sich dabei um ein amtlich kartiertes Biotop, mit dem
Hauptbiotoptyp naturnahe Hecken. Dieses bleibt auch während der Bauzeit bestehen und wird
nicht beeinträchtigt.
Etwa 60 Meter nördlich des Geltungsbereichs befindet sich das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet
,,Albtrauf im Landkreis Lichtenfels". Dieses wird ebenfalls wie das dort vorhandene
Vogelschutzgebiet,,Felsen- und Hangwälder im nördlichen Frankenjura" durch den Bau und die
geplante Wohnbebauung nicht beeinträchtigt.

Das Planungsgebiet liegt vollständig im Naturpark ,,Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst"
und zum Teil in einem durch das Naturschu2recht geschützten Bereich. Es handelt sich dabei
um das gleichnamige Landschaftsschutzgebiet ,,Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst".

Das Grundstück mit der Flurnummer 670 der Gemarkung Uetzing befindet sich an einem weiten
Südwest-Abhang des Albtrauf am nordwestlichen Ortsrand von Ue2ing und wird als Acker
bewirtschaftet. Die Landschaft nordwestlich von Ue2ing ist als Komplex aus übenruiegend
zweischürigen Mähwiesen, Gehölzen und Heckenstrukturen charakterisiert. Flachere Lagen
werden ackerbaulich genu2t. Die Landschaft entspricht dem ldealbild einer strukturreichen
Kulturlandschaft und ist aus Gründen des Landschaftsbildes und des Arten- und Biotopschutzes
besonders schützenswert. Das Grundstück ist am Hang gelegen und damit Teil des
ansteigenden Albtraufs. Es gehört als solches zu Bild der charakteristischen Kulturlandschaft
und trägt zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Gebiets bei.

lnnerhalb eines Landschaftsschutzgebietes sind nach S 5 LSG-VO alle Handlungen verboten,
die den Charakter des Gebiets verändern oder den in S 3 genannten besonderen
Schu2zwecken zuwiderlaufen (Naturhaushalt erhalten, Beeinträchtigung von Natur und
Landschaft verhindern, heimische Tier- und Pflanzenarten schützen, Wald schützen,
Lebensräu me sch ützen, Landschaftsbild erhalten).
Daraus ergibt sich allerdings kein Widerspruch zwischen Bauleitplanung und
Landschaftsschutzverordnung, wenn objektiv eine Befreiungslage gegeben ist. Diese kann
insbesondere bei geringfügiger Bebauung, insbesondete zut Ortsabrundung, die nur den
Randbereich des Schutzgebietes tangiert und einen Abschluss der baulichen Entwicklung in
Richtung auf das Schutzgebiet anzeigt. Dabei muss das Schutzgebiet in seiner Substanz, durch
die auf der Grundlage der Bauleitplanung erfolgten Bebauung, unberührt bleiben und der
Schu2zweck muss auch weiterhin erreichbar sein.
ln diesem Fall kann eine objektive Befreiungslage angenommen werden, da das oben genannte
ldealbild einer strukturreichen Kulturlandschaft auch nordwestlich von Ue2ing erhalten bleibt
und keine charakteristischen Merkmale des Landschaftsbildes (zweischürige Mähwiesen,
Gehölz- und Heckenstrukturen) durch die Planung verloren gehen.
Um die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des für die nördliche Frankenalb typischen
Landschaftsbildes in dem Planungsgebiet nicht mehr als nur unerheblich zu beeinflussen, wird,
die ortsabrundende Bebauung am Randbereich des Schu2gebiets so gering wie möglich
geplant und die Bebauung mit charakteristischen Merkmalen des Landschaftsbildes so
eingegrünt, dass das Landschaftsbild insgesamt gewahrt bleibt.
Obwohl durch die Venruirklichung der mit der Bauleitplanung ermöglichten baulichen Anlagen
zwangsläufig ein bauplanungsrechtlich als Außenbereich ($ 35 BauGB) einzustufender Teil des
Schu2gebiets nach den Vorgaben des Bebauungsplans bebaubar wird, liegt ein erhebliches
Funktionsloswerden der LSG_VO in dem Bereich nach Ansicht des Landratsamts nicht vor, da
damit weder eine erhebliche negative Veränderung des Charakters des Gebiets noch eine
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes eingehen. Denn einerseits ist das betroffene
Gebiet durch Wohnbebauung auf den Flurnummern 67012 und 670/1 der Gemarkung Uetzing
bereits vorbelastet, ohne dass ein Funktionsloswerden der LSG_VO insoweit anzunehmen ist,
andererseits kann durch entsprechende Planung verhindert werden, dass typische Merkmale,
die das ldealbild der Landschaft in der nördlichen Frankenalb ausmachen, verloren gehen.
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Ebenfalls besteht ein übenruiegendes öffentliches lnteresse an einer Bauleitplanung, das in

Kapitel 2 bereits ausgeführt wurde.

Der Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wird als Stand der Technik zugrunde
gelegt.
Gemäß dem 2021 überarbeiteten Leitfaden zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist
folgende Bewertung einschlägig :

Ausgangszustand der Eingriffsfläche:
Es handelt sich zum übenrviegenden Teil um Ackerflächen. ln den Randbereichen befinden sich
Grünlandflächen, die im Westen von naturnahen Hecken bestockt sind. Die Heckenbereiche
sind biotopkartiert, werden jedoch durch das Vorhaben nur geringfügig tangiert, da ein Fußweg
von der geplanten Erschließungsstraße zur Heugasse angelegt werden soll.

Ausgleichsumfang und Bilanzierung Schutzgut Arten und Lebensräume:

Bezeichnung Fläche m2 Bewertung
(WP)

GRZ Ausgleichsbedarf (WP)

X 11: Wohnqebiet 4.320 2 1 8.640
V11:
Straßenverkeh rsfläche,
versieqelt

1.110 0 1 0

B 112. mesophiles
Gebüsch, Hecken

1.600 10 1 16.000

P 22: strukturreicher
Privatgärten
(Einqrünunq)

550 7 1 3.850

Summe 17.800 28.490

Die geschaffene Aufiryertung gleicht somit die bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigung des
vorhandenen ökologischen Zustands im Hinblick auf die Wertigkeit der Biotopausstattung nicht
aus. Es verbleibt ein Ausgleichsbedarf von 15.630WP. Weitere Flächen für Ausgleichs- und
Ersa2maßnahmen nach $9Abs. 1a BauGB sind daher erforderlich und werden im Zuge des
weiteren Verfah rens nachgewiesen.

Ausgleichsflächen dürfen nicht eingefriedet werden. Der Einsatz von Dünge- oder
Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.
Die Ausgleichsfläche sollte mit einer befristeten persönlichen Grunddienstbarkeit zugunsten des
Freistaates Bayern, vertreten durch die Untere NaturschuEbehörde des Landratsamtes
Lichtenfels, im Grundbuch dinglich gesichert werden.

Bezeichnung Fläche m' Bewertung
(WP)

GRZ Ausgleichsbedarf (WP)

V 331 : Wirtschaftswege,
unbefestigt, nicht
bewachsen

660 2 1 1.320

V 11: Verkehrsfläche,
versieqelt

130 0 1 0

A 1: bewirtschaftete
Acker mit
standorttypischer
Seqetalveqetation

4.500 4 1 18.000

B 112. mesophiles
Gebüsch, Hecken

2.480 10 1 24.800

Summe 7.700 44.120
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Die Ausgleichsfläche ist von der Gemeinde ans Landesamt für Umwelt für das
Ökoflachenkataster zu melden.

6.4. Luftreinhaltunq

Beim Bau und Umbau sind alle Möglichkeiten der Wärmedämmung zu nutzen, bei der
Gebäudeheizung schadstoffarme Brennstoffe in richtig dimensionierten Feuerungsanlagen zu
venrvenden und durch passive und aktive Nutzung regenerativer Energieträger den
Schadstoffausstoß zu minimieren.

7. Bodendenkmäler

lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude
und keine bekannten Bodendenkmäler.
lm näheren Umfeld befinden sich allerdings vier Baudenkmäler: Zum einen das Anwesen ,,Am
Kapellenberg 1" (D-a-78-165-242), ein zweigeschossiges Wohnstallhaus mit Satteldach und
Fachwerkobergeschoss aus dem frühen 18. Jahrhundert. Zum zweiten das Anwesen
,,Kirchweg 36" (D-4-78-165-243), ein zweigeschossiges Wohnstallhaus mit Halbwalmdach und
Fachwerkobergeschoss mit verschiefertem Giebel aus dem späten 17. oder fruhen
18. Jahrhundert. Zum dritten das ehemalige Schulhaus (Pfarrer-Krapf-Straße 2, D-4-78-165-
264), ein zweigeschossiger Halbwalmdachbau, erbaut 1803 von Andreas Weber über älterem
Kern. Und zum letzten die Katholische Pfarrkirche St. Johannes Baptista (Pfarrer-Krapf-
Straße 4, D-4-78-165-263); eine Kirche mit eingezogenem Chor des 14. oder'15. Jahrhunderts,
wohl über älterem Kern erbaut, seitlicher, im Kern hochmittelalterlicher Turm von 1559,
Langhaus von 1719, Ötberg von 1713 von Johann Georg Burckhart mit Ausstattung.
Angrenzend an das Planungsgebiet befindet sich ein Bodendenkmal (D-4-5932-0317), dabei
handelt es sich um archäologische Befunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, darunter
von Vorgängeranlagen und Bestattungen, im Bereich der Kirche St. Johannes Baptista. Dieses
wird jedoch durch die Baumaßnahmen nicht berührt oder beeinträchtigt.

Art. B Abs. 1 Denkmalschutzgese2 (DSchG): Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet,
dies unverzüglich der Unteren Denkmalschu2behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege
anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des
Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortse2ung der Arbeiten
gestattet.
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g. Flächenbilanz,

8.1. Flächenbilanz

Durch die Anderung des Flächennutzungsplanes werden folgende Flächen neu dargestellt:

Wohngebiet:
Verkehrsfläche:
Öffentliche Grünfläche
private Grünfläche:
Fußweg:

4.320 m'
1.110 m'
1.600 m'z

550 m2

190 m'

Summe 7.77O m2

8.2. Grundstücke. Eiqentumsverhältnisse und vorhandene Bebauung

Der Geltungsbereich der Anderung des Flächennutzungsplanes umfasst Grundstücke bzw
Teilflächen (TF) von Grundstücken folgender Flur-Nummern der Gemarkung Uetzing:

2 TF 608/1 TF, Weg
609 TF, Weg 670 TF

Die Grundstücke befinden sich mit Ausnahme der Verkehrsflächen in Privatbesitz und werden
von der Stadt Bad Staffelstein erworben.

9. Umweltbericht

9.1. Beschreibunq der Festsetzunqen für das Vorhaben

Die überplante Fläche hat eine Größe von etwa 7.770 m". Es kann davon ausgegangen
werden, dass davon rund 1.700 m'versiegelt werden.

9.2. Beschreibunq der Umwelt und Bevölkerunq im Planbereich

9.2.1. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile

Die überplanten Bereiche werden derzeit landwirtschaftlich genu2t; sie sind an das Straßen-
und Wegenetz des Stadtteils Uetzing angebunden.

9.2.2. Beschreibung der künftigen Einwohnersituation

Das Vorhaben hat positive Auswirkungen auf die Einwohnerentwicklung der Stadt Bad

Staffelstein, weil mit der Ausweisung von Wohnbauflächen die Ansiedlung junger Familien
erleichtert wird.
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9.3. Maßnahmen zur Minderung oder zum Ausqleich von Umweltauswirkunqen

Das Planungsgebiet liegt wie die gesamte Ortslage von Uetzing vollständig im Naturpark
,,Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst". Zum Teil liegt es in einem durch das
NaturschuErecht geschützten Bereich. Es handelt sich dabei um das gleichnamige
Landschaftsschu2gebiet,,Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst".
Etwa 60 Meter nördlich des Geltungsbereichs befindet sich das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet
,,Albtrauf im Landkreis Lichtenfels". Dieses wird ebenfalls wie das dort vorhandene
Vogelschutzgebiet,,Felsen- und Hangwälder im nördlichen Frankenjura" durch den Bau und die
geplante Wohnbebauung nicht beeinträchtigt.
Erhaltenswerter Gehölzbestand befindet sich entlang der Heugasse, im Westen des
Planungsgebiets. Es handelt sich dabei um ein amtlich kartiertes Biotop, mit dem
Hauptbiotoptyp naturnahe Hecken. lm Süden des Geltungsbereichs sind einige Einzelgehölze
vorhanden.
Die Landschaft nordwestlich von Uetzing ist als Komplex aus überwiegend zweischürigen
Mähwiesen, Gehölzen und Heckenstrukturen charakterisiert. Flachere Lagen werden
ackerbaulich genutzt. Die Landschaft entspricht dem ldealbild einer strukturreichen
Kulturlandbchaft.
Das Grundstück mit der Flurnummer 670 der Gemarkung Uetzing befindet sich an einem weiten
Südwest-Abhang des Albtrauf am nordwestlichen Ortsrand von Uetzing und wird als Acker
bewirtschaftet. Die Landschaft nordwestlich von Uetzing ist als Komplex aus überwiegend
zweischürigen Mähwiesen, Gehölzen und Heckenstrukturen charakterisiert. Flachere Lagen
werden ackerbaulich genutzt. Die Landschaft entspricht dem ldealbild einer strukturreichen
Kulturlandschaft und ist aus Gründen des Landschaftsbildes und des Arten- und Biotopschutzes
besonders schützenswert. Das Grundstück ist am Hang gelegen und damit Teil des
ansteigenden Albtraufs. Es gehört als solches zu Bild der charakteristischen Kulturlandschaft
und trägt zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Gebiets bei.
Eine Flächenversiegelung erfolgt durch die geplante Bebauung in einem gewissem Umfang.

Zur Vermeidung oder Minderung weiterer Umweltbelastungen wurden insbesondere folgende
Festsetzungen getroffen:
. Maßnahmen zur Minderung der Versiegelung.
Zufahrten und Stellplä2e sollten mit wasserdurchlässigen Belägen befestigt werden.
. VerkehrlicheMaßnahmen:
Verkehrliche Maßnahmen sind aufgrund des geringen Umfangs der Baugebietserweiterung
nicht notwendig.
. Schallschutzmaßnahmen:
Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen, die von der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
anliegender landwirtschaftlicher Flächen ausgehen, sind von den Anwohnern hinzunehmen.
Weitere störende Einwirkungen sind nicht ersichtlich. lmmissionen, die aus dem Gebiet heraus
wirken, sind ebenfalls nicht erkennbar.
o Gartengestaltung:
Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der
bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und zu
begrünen oder zu bepflanzen. Schotter- oder Steingärten sowie Kunstrasenflächen sind nicht
zulässig.

9.4. Beschreibunq der zu erwartenden erheblichen nachteiliqen Auswirkunqen

Wie bereits im vorigen Punkt ausgeführt wurde, erfolgt Versiegelung des Bodens. Zusätzlicher
Verkehr ist wegen des geringen Umfangs der Baugebietsenrueiterung nicht erwartet. Mit
störenden Schallimmissionen ist nicht zu rechnen.
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9.5. Ubersicht über anderweitiqe Lösunqsmöqlichkeiten

Eine Ausweisung von Bauflächen wäre grundsätzlich auch an anderer Stelle des
Gemeindegebiets denkbar.

9.6. Zusätzliche Anqaben

9.6.1. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der veruvendeten technischen Verfahren

Maßnahmen zw Verringerung der Bodenversiegelung und zut Verbesserung der
Verkehrssituation werden durchgeführt. Maßnahmen zur Verringerung von Schallemissionen
sind nach dezeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.

9.6.2. Beschreibung von Art und Umfang der zu erwartenden Emissionen

Während der Bauphase werden anfallende Stoffe jeweils getrennt erfasst: Eventuell
abgeschobener Humus und unbelasteter Erdaushub wird auf dem Gelände zwischengelagert
und später bei der Gestaltung der Außenanlagen venrvendet. Fallen bei den Bauarbeiten
unerwartet kontaminierte Bereiche oder Altlasten an, wird unverzüglich das Referat
,,Abfallwirtschaft" beim Landratsamt Lichtenfels verständigt und die weitere Vorgehensweise
festgelegt.
Ein Eindringen von flüssigen Schadstoffen in den Untergrund ist innerhalb des
Planungsgebietes nicht zu enrvarten. Jedoch können Leckagen auf Grund von Unfällen oder
Unachtsamkeiten in der Bauphase oder während des laufenden Betriebs nicht ausgeschlossen
werden, bei denen trotz aller sofort eingeleiteten Gegenmaßnahmen z.B. Motoröle oder
Kraftstoffe in den Untergrund gelangen.
Das Gelände wird in seiner Höhenlage verändert im Bereich von Gebäuden, Zufahrten und
Verkehrsanlagen.

9.6.3. Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Keine.

9.6.4. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Ubenrachung der erheblichen

Umweltauswirkungen (Monitoring)

Durch die Maßnahme entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen. Die
Eingrünungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde beim
Landratsamt Lichtenfels regelmäßig einmal im Jahr vor Ort überprüft. Dabei sollte festgelegt
werden, welche Pflegemaßnahmen erforderlich sind oder ob Nachpflanzungen wegen Verlust
bzw. Nachsaaten erforderlich werden.
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9.7. Auswirkunqen auf die Schutzqüter

Die vorstehenden Ausführungen belegen, die Bauleitplanung

ist nach der Anlage 1 zum UVPG UVP-pflichtig. ln nachfolgendem
U mweltprüfungsverfah ren erfolgt eine detai llierte Darstellu n g.
bedarf entsprechend der Anlage 1 zum UVPG einer allgemeinen Vorprüfung.
erfordert gemäß der Anlage 1 zum UVPG eine standortbezogene Vorprüfung.
löst weder eine UVP-Pflicht noch eine Vorprüfungspflicht aus, da nachteilige
Umweltauswirkungen in erheblichem Umfang auf Grund der getroffenen
Festse2ungen nicht zu envarten sind. Wie den Angaben dieses Umweltberichtes
entnommen werden kann, ist eine Betroffenheit aus folgenden Überlegungen nicht
gegeben:

Schutzqut Mensch/Siedlunq :

Beschreibunq:
Durch die geplante Maßnahme entstehen Lärm- und Staubemissionen während
der Bauphase. Visuelle Störungen beschränken sich auf den unmittelbaren
Nahbereich. Diese geringe Beeinträchtigung wird jedoch durch die Festsetzungen
zur Gestaltung der baulichen Anlagen und durch die festgesetzten
Eingrünungsmaßnahmen ausgeglichen. Das subjektive Naturerlebnis kann durch
die Maßnahme kaum beeinträchtigt werden, da sich das Planungsgebiet am
nordwestlichen Ortsrand von Uetzing befindet, der bereits durch bauliche Nu2ung
geprägt ist.
Entlang der Heugasse westlich des Planungsgebiets verlaufen die örtlichen
Wanderwege Brauerei-Weg 2, Gößmitzer Weg, Keltenweg G sowie der
Staffelberg-Steig. Überörtliche Wander- oder Radwege sind nicht betroffen.

Auswirkunqen
We den Ausführungen unter Punkt12.2.3. ,,lmmissionsschu2" dieser Begründung
zu entnehmen ist, entsteht durch die geplante Maßnahme für die im Umkreis
lebende Bevölkerung keine Gefährdung oder Beeinträchtigung der Gesundheit.

Flächen im Wohnumfeld von bis zu 1.000Metern werden von Anwohnern
bevorzugt für die Naherholung genutzt. Besonders hoch ist die Erholungsfunktion,
wenn das Gebiet strukturreich und durch Freizeiteinrichtungen bereichert ist. lm
Wirkbereich sind keine Freizeit- und Erholungseinrichtungen vorhanden, Strukturen
bzw. Landschaften sind vorhanden, werden jedoch durch das Vorhaben nicht
beeinträchtigt.

Dadurch, dass die Fläche überwiegend durch den lokalen Erholungssuchenden
genutzt ist und vorhandene Landschaftselemente unberührt bleiben, werden nur
geringe Auswirkungen mit der Planung einhergehen. Die generelle Zugänglichkeit
bleibt erhalten, überörtliche Wanderwege sind nicht betroffen. Die örtlichen
Wanderwege befinden sich in der Nähe, werden jedoch aufgrund der Abgrenzung
durch die vorhandene Vegetation nicht beeinträchtigt.

Zusammenfassend sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schu2gut
Mensch mit der Planung zu erwarten.
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Schutzqut Tiere und Pflanzen:
Beschreibunq:
lm Planungsgebiet oder im Umfeld sind keine Vorkommen streng geschützter
Arten nach FFH oder Vogelschutzrichtlinie geschützter Arten bekannt. Von einer
speziel len artensch utzrechtlichen Prüfun g wird daher abgesehen.
Durch die geplante Maßnahme erfolgt aufgrund der Kleinräumigkeit und der Lage
am Ortsrand keine Trennungsfunktion.

Auswirkungen:
Die Gehölze und Sträucher im Randbereich entlang der Heugasse bleiben
bestehen. Die Einzelbäume innerhalb des Geltungsbereichs werden durch das
Vorhaben beeinträchtigt. Neue Pflanzung von Gehölzen ist im Bebauungsplan
festgese2t. Die Auswirkungen auf Tiere sind aufgrund der Lage am nordwestlichen
Ortsrand als gering zu betrachten; geschützte Arten sind nicht vorhanden.

Schutzqut Boden:
Beschreibunq:
Du rch d ie Maßnah me erfol gt Flächenversiegelun g.

Mit dem Eingriff wird Oberboden abgeschoben im Bereich der geplanten Gebäude
und der Verkehrsflächen. Die Zwischenlagerung des humosen Oberbodens lässt
die Verwendung dieses Bodens bei der Geländegestaltung zu. Erosionsgefahr
besteht sowohl durch Wind als auch auf Grund der leichten Hanglage durch
Wasser; dies sollte bei der Zwischenlagerung des Mutterbodens beachtet werden.

Auswirkungen:
Eine Veränderung des Reliefs erfolgt in gewissem Ausmaß durch die notwendige
Geländegestaltung. Die Bodenstruktur wird durch das Abschieben und Aufhalden
des Oberbodens verändert.
Eine Eutrophierung des Standortes ist aufgrund der Hanglage und der darüber
liegenden landwirtschaftlich genutzten Fläche nicht ausgeschlossen.

lnnerhalb des Planungsgebiets werden keine Substanzen verwendet werden,
durch welche die Bodenfruchtbarkeit bzw. der Mineralgehalt der Böden verändert
wird. Schadstoffeintrag kann in gasförmiger, flüssiger oder fester Form erfolgen.
Gasförmige Schadstoffe werden in Form von Fahrzeugabgasen freigesetzt.
Flüssige Schadstoffe fallen als Betriebs- und Schmierstoffe bzw. Kühlmittel bei
Fahrzeugen an. Ein möglicher Eintrag kann jedoch nur durch Unfälle bzw.
unsachgemäßen Umgang erfolgen. Feste Schadstoffe fallen nicht an bzw. werden
ordnungsgemäß entsorgt.

Schutzqut Wasser:
Beschreibunq:
Es befinden sich keine fließenden oder stehenden Gewässer im näheren Umkreis
um das Planungsgebiet.
Das Gebiet liegt außerhalb von festgese2ten Überschwemmungsgebieten,
Hochwassergefahrenflächen und wassersensiblen Bereichen. Das Bauvorhaben
liegt ebenfalls außerhalb festgese2ter oder vorgeschlagener Wasserschu2gebiete
und auch außerhalb von wasserwirtschaftlichen Vorbehalts- oder Vorrangflächen.
Aufgrund der vorhandenen Böden, der Topographie und der Entfernung zu
fließenden oder stehenden Gewässern ist nicht von hohen Grundwasserständen
auszugehen.
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Der lokale Grundwasserspiegel wird durch das geplante Vorhaben nicht
aufgeschlossen. Die Fähigkeit eines Bodens Wasser zu speichern, hängt im
Wesentlichen von seinem Tongehalt ab; je höher der Tongehalt im Boden, desto
größer sein Vermögen, Wasser zu speichern bzw., desto geringer seine
Wasserdurchlässigkeit. Eine Veränderung der Grundwasserströme wird nicht
hervorgerufen. Auswirkungen auf die Grundwasserqualität sind nicht zu erwarten.

Nach dem Ländlichen Entwicklungskonzept der Region Oberfranken-West ist die
Grundwasserneubildung in dem Gebiet übenrviegend gering, das
Rückhaltevermögen des Bodens für nicht sorbierbare Stoffe ist überwiegend mittel.
Das Gebiet besitzt keine besondere Bedeutung für den Schutz des Grundwassers
vor Einträgen sorbierbarer und nicht sorbierbarer Stoffe.

Auswirkungen:
Das Planungsgebiet fällt nach Südosten. Niederschlagswasser, das nicht im
Untergrund versickert, entwässert derzeit in Richtung des Döberten. Bäche, Teiche
oder andere Gewässer werden von der Maßnahme nicht beeinträchtigt.
Schadstoffeintrag durch Kraft- und Schmierstoffe bzw. Kühlmittel durch Unfälle
oder Unachtsamkeiten kann, trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen, nicht völlig
ausgeschlossen werden.

Schutzqut Klima/Luft:
Beschreibunq:
Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen, die von der ordnungsgemäßen
Bewirtschaftung anliegender landwirtschaftlicher Flächen ausgehen, sind von den
Anwohnern hinzunehmen. Weitere störende Einwirkungen sind nicht ersichtlich.
lmmissionen, die aus dem Gebiet heraus wirken, sind ebenfalls nicht erkennbar.
Nach dem ländlichen Entwicklungskonzept der Region Oberfranken-West besitzt
das Gebiet eine hohe Kaltluftproduktionsfunktion sowie eine hohe
I nversionsgefäh rd un g.

Dem Vorhabengebiet wird keine besondere Bedeutung für den bioklimatischen
Schuk zugewiesen.

Auswirkunqen
Auf Grund der Lage des Planungsgebietes ist mit kleinräumigen
Luftaustauschprozessen bzw. Kaltluftströmen von den Hängen der umliegenden
Höhenrücken, insbesondere vom Alten Staffelberg, zu rechnen.
Mit negativen Auswirkungen aufgrund der lnversionsgefährdung ist nicht zu
rechnen, da es sich bei dem Vorhaben um ein Wohngebiet handelt und keine
Emissionen in bedenklichen Maß zu erwarten sind.

Schutzqut Landschaft:
Beschreibunq:
Die Landschaft entspricht dem ldealbild einer strukturreichen Kulturlandschaft und
ist aus Gründen des Landschaftsbildes und des Arten- und Biotopschutzes
besonders schützenswert. Das Grundstück ist am Hang gelegen und damit Teil
des ansteigenden Albtraufs. Es gehört als solches zu Bild der charakteristischen
Kulturlandschaft und trägt zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Gebiets bei.
Durch die Maßnahme wird das Landschaftsbild beeinträchtigt. Eine Unterbrechung
bestehender Sichtbeziehungen findet nicht statt. Naturraumtypische
Besonderheiten werden auf Grund des relativ geringen Umfangs des Vorhabens
nur geringfügig beeinträchtigt.
Das Gebiet besitzt keine überörtliche Erholungsfunktion. Für den örtlichen
Erholungssuchenden stellt das Vorhaben möglicherweise eine Beeinträchtigung
dar, da ein Wanderweg in der Nähe des Gebietes verläuft.
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Gemäß dem Ländlichen Entwicklungskonzept der Region Oberfranken-West ist die
Eigenart in der Region sehr hoch und ein Erlebniswert der Landschaft vorhanden.
Das Gebiet besitzt eine hervorragende Bedeutung für die Sicherung einer ruhigen
naturbezogenen Erholung.

Auswirkunqen:
Trotz der Lage innerhalb eines Landschaftsschu2gebietes ergibt sich kein
Widerspruch zwischen Bauleitplanung und Landschaftsschutzverordnung, da
objektiv eine Befreiungslage gegeben ist. Das Schutzgebiet bleibt in seiner
Substanz, durch die auf der Grundlage der Bauleitplanung erfolgten Bebauung,
unberührt und der Schu2zweck bleibt weiterhin erreichbar.
Das oben genannte ldealbild einer strukturreichen Kulturlandschaft auch
nordwestlich von Ue2ing bleibt erhalten und es gehen keine charakteristischen
Merkmale des Landschaftsbildes (zweischürige Mähwiesen, Gehölz- und
Heckenstru ktu ren) d u rch d ie Plan ung verloren.
Um die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des für die nördliche Frankenalb typischen
Landschaftsbildes in dem Planungsgebiet nicht mehr als nur unerheblich zu
beeinflussen, wird die ortsabrundende Bebauung am Randbereich des
Schutzgebiets so gering wie möglich geplant und die Bebauung mit
charakteristischen Merkmalen des Landschaftsbildes so eingegrünt, dass das
Landschaftsbild insgesamt gewahrt bleibt.
Nach Ansicht des Landratsamtes liegt ein erhebliches Funktionsloswerden der
LSG_VO in dem Bereich nicht vor, da damit weder eine erhebliche negative
Veränderung des Charakters des Gebiets noch eine erhebliche Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes eingehen.

Die Fläche im Vorhabenbereich weisen keine erhebliche Fernwirkung auf, die
Einsehbarkeit ist nur in unmittelbarem Nahbereich gegeben. Um diese
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugleichen, werden im Bebauungsplan
entsprechende Maßnahmen festgesetzt. Damit sich das Vorhaben in das
Landschaftsbild einfügt, sind ungebrochene und leuchtende Farben zu vermeiden
und Reflexionsmöglichkeiten zu reduzieren. Zudem sind der Gehölzbestand zu der
Heugasse im westlichen Bereich des Gebiets zu erhalten und neue Anpflanzungen
in Richtung Norden zu tätigen.

Bodenveränderungen finden nur in untergeordnetem Maßstab statt. Eine Anderung
der Vegetation tritt ein, weil bisherige landwirtschaftliche Flächen in Flächen für
Gebäude, Verkehrsanlagen und Grünflächen umgewandelt werden.

Sch utzqut Kultu rq üter und sonstige Sachqüter:
Beschreibung:
lnnerhalb des Planungsgebietes befindet sich kein Gebäudebestand und keine
bekannten Bodendenkmäler. Baudenkmäler sowie ein Bodendenkmal befinden
sich angrenzend an das Gebiet, diese werden durch das Vorhaben aber nicht
beeinträchtigt.

Auswirkunqen:
Eine Beeinträchtigung des Ortsbildes von Uetzing wird durch die vorgesehene
Eingrünung des Geländes abgemildert. Eine Veränderung der
Landnutzungsformen findet nicht statt, da das Vorhaben von seinem Umfang her
zu kleinräumig ist, um solche Auswirkungen hervorzurufen. Eine Veränderung der
Kulturlandschaft tritt ein, weil bisherige landwirtschaftliche Flächen umgenutzt
werden. Bestehende Sichtbeziehungen werden nicht beeinträchtigt.
Wegebeziehungen bleiben erhalten.
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9.8. Zusammenfassung

Die Stadt Bad Staffelstein beabsichtigt, mit entsprechenden Bauleitplanungen neue Bauplä2e
für Wohnbebauung im Stadtteil Uetzing zu schaffen, um die Nachfrage nach Bauplätzen im
Stadtgebiet teilweise befriedigen zu können. Da die Stadt es als ihre Aufgabe ansieht,
insbesondere jungen, einheimischen Familien Baugrundstücke zu einem angemessenen Preis
anzubieten, wurden allgemeine Richtlinien für die Vergabe der Bauplätze aufgestellt. lm
Rahmen dieser Richtlinien wurde auch eine Bauverpflichtung innerhalb von drei Jahren
festgesetzt, um eine zügige Bebauung des Gebiets sicherzustellen und eine ,,Bevorratung" von
Bauplätzen mit den damit verbundenen Baulücken zu verhindern.

Zwischen den Straßen ,,Am Kapellenberg" und der Heugasse sollen nach den vorliegenden
Planungen sieben neue Baugrundstücke mit Größen zwischen 600 m' und 700 m" entstehen.
Einige Parzellen werden aufgrund des Grundstückszuschnitts auch größer, insgesamt kann mit
der Planung dem Grundsatz eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden nachgekommen
werden. Vorgesehen ist eine Bebauung mit maximal zwei Vollgeschossen bei Wandhöhen von
maximal sieben Metern und Höhen der Gebäudeoberkante von maximal neun Metern.

Die Erschließung des Gebiets erfolgt mit einer neuen Stichstraße von der Straße ,,Am
Kapellenberg" aus. Am Ende der Stichstraße wird eine Wendeanlage vorgesehen, die für
dreiachsige Müllfahrzeuge geeignet ist. Vorgesehen ist eine Straßenbreite von sechs Metern,
gemessen jeweils von der Hinterkante Bordstein. Die genaue Ausführung der Straße wird im
Rahmen der Erschließungsplanung festgelegt. Die Abwasserentsorgung in Uetzing erfolgt im
Trennsystem. Anfallendes Abwasser wird in bestehende Schmu2wasserkanäle eingeleitet und
der Kläranlage der Stadt zugeführt. Die zwei nächstgelegenen Anschlussmöglichkeiten für den
Anschluss an den Schmutzwasserkanal liegen in der Heugasse sowie in der östlich gelegenen
Straße ,,Am Kapellenberg". ln der Heugasse liegt ein Schmu2wasserkanal DN 150 PVC, in der
Straße ,,Am Kapellenberg" ein Schmu2wasserkanal DN 150 PVCU. Beide bestehende Kanäle
sind ausreichend dimensioniert für den Anschluss der sieben Wohngebäude.

Bei den bauordnungsrechtlichen Festse2ungen wurde Wert auf eine möglichst große
Gestaltungsfreiheit der Bauherrn gelegt, daher wurden Sattel-, Pult-, Walm- und Flachdächer,
letztere mit einer verbindlich festgesetzten Dachbegrünung, zugelassen. Auch bei der
Fassadengestaltung wurden den Bauherrn große Freiheiten eingeräumt, wobei grundsä2lich
die Verwendung natürlicher Baustoffe empfohlen wird. Für die Anzahl der Garagen und
Stellplätze ist die Stellpla2satzung der Stadt einzuhalten, die für Einfamilienhäuser ein bis zwei
Stellplätze pro Wohnung vorsieht. Für den Betrieb Heizungs- und Klimageräten wurden
Festsetzungen getroffen, durch die eine Beeinträchtigung der Nachbarn ausgeschlossen
werden kann. Einfriedungen wurden grundsätzlich auf eine Höhe von 1,80 Meter beschränkt,
bei Mauern auf einen Meter. Zur Straße hin dürfen keine Mauern angelegt werden. Weiterhin
wurde für Beleuchtungsanlagen insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel
vorgeschrieben, für die Gartengestaltung Schotterflächen, Steinschüttungen und Kunstrasen
ausgeschlossen und die Bodenversiegelung auf das notwendige Minimum begrenzt.

Das geplante Baugebiet befindet sich teilweise im Landschaftsschutzgebiet ,,Fränkische
Schweiz - Veldensteiner Forst". Nach der Schutzgebietsverordnung bedarf die Errichtung
baulicher Anlagen im Landschaftsschutzgebiet einer Erlaubnis. Vom Landratsamt Lichtenfels
wurde mit Schreiben vom 30. Mai 2022 ausgeführt, dass im vorliegenden Fall eine objektive
Befreiungslage angenommen werden kann, wenn das ldealbild einer strukturreichen
Kulturlandschaft auch nordwestlich von Ue2ing erhalten bleibt und keine charakteristischen
Merkmale des Landschaftsbilds durch das Vorhaben verloren gehen.
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10. Entwurfsverfasser

Mit der Ausarbeitung der Anderung des Flächennutzungsplanes wurde beauftragt:

IVS lngenieurbüro GmbH
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung
Am Kehlgraben 76

96317 Kronach

Telefon 09261/6062-0
Telefax 09261/6062-60

Diplom-Geograph Norbert Köhler
Abteilung kommunale Entwicklungsplanung

Planungsstand: 20. Juni 2023
Aufgestellt: Kronach, im Juni2023
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